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Überstunden bei 
Gleitzeit während 
der Kündigungsfrist 
 

Gleitzeitregelungen sind 
weitverbreitet. Der Mitar-
beitende ist dabei berech-
tigt, in einem bestimmten 
Rahmen Arbeitszeit vor- 
oder nachzuholen. Er hat 
also eine gewisse Zeitau-
tonomie über seine tägli-
che Arbeitszeit, wobei 
Blockzeiten vorgegeben 
sind. Bei einer Kündigung 
ist er selber verantwort-
lich, dass ein positiver 
Gleitzeitsaldo im Laufe ei-
ner Kündigungsfrist wieder 
abgebaut werden kann. Ist 
dies nicht mehr möglich, 
verfallen die zuviel ge-
arbeiteten Stunden ent-
schädigungslos wie das 
Bundesgericht entschieden 
hat. Der Arbeitgeber muss 
nicht akzeptieren, dass ein 
Mitarbeiter während der 
Kündigungsfrist Zeit «hor-
tet». 

Anders verhält es sich 
dann, wenn die Kompen-
sation wegen betrieblicher 
Bedürfnisse oder Weisun-
gen des Arbeitgebers in 
der ausserhalb der Block-
zeiten zur Verfügung ste-
henden Gleitzeit nicht 
mehr möglich ist. Dann 
wandelt sich ein positiver 
Gleitzeitsaldo in zuschlags-
pflichtige Überstunden. 
(Quelle: BGE 4A_611/ 

2012 vom 19.2.2013) ���� 

 

 

 
 
 

Abfindung für die 
Löschung einer 
Dienstbarkeit ist 
nicht steuerbar 
 
Eine Eigentümerin von 
Grundstücken, zu deren 
Gunsten auf benachbarten 
Parzellen ein im Grund-
buch eingetragenes Bau-
verbot lastete, gelangte an 
das Bundesgericht. Denn 
sie erhielt eine Entschädi-
gung für die Löschung der 
Bauverbote in Form einer 
noch zu erstellenden Atti-
kawohnung und drei Park-
plätzen. Diese Entschädi-
gung wurde vom Kanton 
als Einkommen besteuert. 

Das Bundesgericht ent-
schied zugunsten der Klä-
gerin, dass die Entschädi-
gung kein Einkommen, 
sondern ein steuerfreier 
Kapitalgewinn ist. (Quelle: 

BGE 2C_1151/2012 vom 

3.6.2013) ���� 

Verwaltungsräte 
haften für Verrech-
nungssteuer-
Schulden bei der 
Liquidation 

 

Das Gesetz schreibt vor, 
dass die mit der Liquidati-
on einer Gesellschaft be-
trauten Personen bis zum 
Betrag des Liquidationser-
gebnisses solidarisch mit 
der Gesellschaft haften. 
Das heisst, dass ein Ver-
waltungsrat für die 
Steuer-, Zins- und Kosten-
forderungen, die während 
seiner Geschäftsführung 
entstehen, haftet. Ent-
stehen bedeutet hier, dass 
der Verwaltungsrat auch 
für Steuerforderungen haf-
tet, die vor seinem Amts-
antritt entstanden sind, 
aber erst während dessen 
Amtsdauer geltend ge-
macht werden. 

Vielfach argumentieren 
Verwaltungsräte, dass es 
offensichtlich sei, wenn ei-
ne Gesellschaft liquidiert 
werde und sie sich so 
schützen können. Der Ge-
setzgeber versteht unter 
Liquidation aber auch die 
faktische Liquidation, wel-
che die Aushöhlung der 
Gesellschaft umfasst und 
weitaus schwieriger zu er-
kennen ist. Vor allem der 
Zeitpunkt, ab wann die 
faktische Liquidation über-
haupt begonnen hat, ist im 
Moment der «normalen» 

Juli 2013 ���� 



Geschäftstätigkeit unklar.  

Die Haftung für die Steu-
erschulden entfällt, wenn 
der Verwaltungsrat nach-
weist, dass er alles ihm 
Zumutbare zur Erfüllung 
der Steuerforderung getan 
hat. Die Hürden für «alles 
Zumutbare» hat der Ge-
setzgeber hoch gesetzt. 
Auch hilft der Hinweis des 
Verwaltungsrates wenig, 
dass ihm die nötigen 
Kenntnisse fehlten. Wer 
ein Mandat als Verwal-
tungsrat annimmt, von 
dem er weiss, dass er es 
nicht ordnungsgemäss 
ausführen kann, verletzt 
die Sorgfaltspflichten. 

Schützen kann sich der 
Verwaltungsrat nur, indem 
er sich intensiv mit der fi-
nanziellen Vergangenheit 
der Gesellschaft auseinan-
dersetzt und begleitende 
Massnahmen wie die Prü-
fung von Transaktionen 
mit Nahestehenden und 
die Hinterlegung der auf-
gelaufenen Verrechnungs-
steuern einleitet. ���� 

 
 
Entlöhnung auf 
Provisionsbasis 
muss angemessen 
sein 
 
In einem neuen Bundesge-
richtsfall ging es um das 
Fortbestehen des Kon-
kurrenzverbots wenn der 
Mitarbeiter kündigt und 
um die angemessene Ent-
schädigung bei einen Ar-
beitsvertrag, der auf Pro-
visionsbasis abgemacht 
wurde. Bei der Tätigkeit 
handelte sich um den Ver-
kauf von Versicherungen 
und Finanzgeschäften, wo-
für der Arbeitnehmer ein 
monatliches Nettogehalt 
von nur durchschnittlich 

2'074.- Franken für ein 
volles Pensum erhielt. 

Das Bundesgericht argu-
mentierte, dass eine Ent-
löhnung nur auf Provisi-
onsbasis im Grundsatz 
zwar zulässig ist, doch 
muss die Provision ein an-
gemessenes Entgelt für 
die geleistete Arbeit erge-
ben. Ein durchschnittliches 
Einkommen pro Monat von 
2'074.- Franken netto für 
eine Vollzeitstelle erachte-
te das Bundesgericht als 
ungenügend.  

Diese unangemesse Ent-
löhnung war ein begründe-
ter Anlass für die Kündi-
gung des Mitarbeitenden, 
was zum Wegfall des Kon-
kurrenzverbots führte. 
Denn das Konkurrenzver-
bot fällt gemäss Obligatio-
nenrecht dahin, wenn der 
Arbeitnehmer einen be-
gründeten, vom Arbeitge-
ber zu verantwortenden 
Anlass hat, was im tiefen 
Gehalt anzunehmen war. 
(Quelle: BGE 4A_8/2013 

vom 2. Mai 2013) ���� 
 

 

 

 

 
Mehrwertsteuer-
Nummer auf Rech-
nung gilt nicht als 
Steuerausweis 
 
Einen Vorsteuerabzug gel-
tend machen kann ein 

Rechnungsempfänger nur, 
wenn er eine Rechnung er-
hält, mit welcher der Leis-
tungserbringer erkennbar 
die Mehrwertsteuer ein-
fordert. 

Der Mehrwertsteuerbe-
trag, der in einer Rech-
nung eingefordert wird, 
muss dabei entweder in 
Zahlen genannt oder 
durch Angabe des im Ent-
gelt enthaltenen Mehr-
wertsteuer-Satzes in Pro-
zent betraglich bestimm-
bar sein. Das bedeutet, 
dass die alleinige Angabe 
der Mehrwertsteuer-Num-
mer in einer Rechnung 
noch keinen Steueraus-
weis darstellt. Auch der 
Hinweis «inkl. MWSt» ist 
kein Steuerausweis, da 
der Leistungsempfänger 
mangels Steuersatzangabe 
keinen konkreten Steuer-
betrag herleiten kann. Und 
ohne einen korrekten 
Steuerausweis kann keine 
Vorsteuer abgezogen wer-
den. ���� 
 

 
Die Gelangensbes-
tätigung – neue 
deutsche Rechts-
vorschrift mit Aus-
wirkungen auf 
Schweizer Unter-
nehmen 
 
Viele Schweizer Unter-
nehmen sind international 
tätig und nutzen den Um-
stand, dass Waren ohne 
Entrichtung der Einfuhr-
umsatzsteuer in die EU 
eingeführt und in ein an-
deres EU-Land steuerfrei 
ausgeführt werden kön-
nen.  

Ab 1. Juli 2013 sind neue 
Nachweispflichten für Un-
ternehmer gültig. Deut-
schland verlangt neu fol-



gende Belege zum Nach-
weis einer innergemein-
schaftlichen Lieferung: 

• Rechnungsdoppel 
• Bestätigung des Ab-

nehmers, dass die 
Lieferung in das üb-
rige Gemeinschafts-
gebiet gelangt ist, 
die sog. Gelangens-
bestätigung 

• Versendungsbeleg, 
z.B. Frachtbrief, 
Posteinlieferungs-
schein usw. 

 
Bei Abhollieferungen hat 
der deutsche Gesetzgeber 
die Bestimmungen deut-
lich verschärft. Neu muss 
auch eine Gelangensbestä-
tigung ausgestellt werden, 
die gesetzlich normiert ist. 
Bei Verfehlungen wird die 
Lieferung nachträglich mit 
19%, bzw. 7% Mehr-
wertsteuer belastet, was 
nachträglich schwierig auf 
den Kunden überwälzbar 
ist, da es sich um eine in-
nergemeinschaftliche Lie-
ferung handelt. ���� 
 

 

 
 
Nicht 
missbräuchliche 
Kündigungs-
gründe 
 
1. Begründung, die 
nicht zutrifft 

Einer Mütterberatungs-
schwester wurde mit der 
Begründung gekündigt, sie 
habe Mühe, Richtlinien 
und Weisungen zu befol-
gen, und erfülle die Anfor-
derungen nicht mehr. Die 
Entlassene klagte, da die 
Kündigungsbegründung 
unwahr sei. Ohne Erfolg: 
Laut Bundesgericht genügt 
es nicht, eine fehlende, 
unwahre oder un-
vollständige Kündigungs-
begründung geltend zu 
machen. Die entlassene 
Arbeitnehmerin hätte viel-
mehr ihrerseits den tat-
sächlichen und miss-
bräuchlichen Kündigungs-
grund benennen müssen 
(BGE 121 III 60). 

2. Inkompatible Welt-
anschauung  

Kündigungen wegen politi-
scher oder religiöser Über-
zeugungen sind grund-
sätzlich missbräuchlich. 
Das gilt aber nicht, wenn 
die Geisteshaltung eines 
Arbeitnehmers die Arbeit 
im Unternehmen massiv 
beeinträchtigt. Vor allem 
«Tendenzbetriebe», die 
eine Tätigkeit politischer, 
konfessioneller, gewerk-
schaftlicher oder ähnlicher 
Art ausüben, können er-
warten, dass ihre Mitarbei-
ter mit ihrer Weltanschau-
ung übereinstimmen. Die 
Entlassung eines politisch 
rechts eingestellten Sek-
tenmitglieds durch eine 
Gewerkschaft war daher 
nicht missbräuchlich (BGE 

130 III 699). 

3. Kündigung eines Ar-
beitnehmervertreters 
 
Wenn ein gewählter Ar-
beitnehmervertreter ent-
lassen wird, ist dies nicht 
missbräuchlich, sofern der 
Arbeitgeber beweisen 

kann, dass er einen be-
gründeten Anlass zur Kün-
digung hatte. Als «be-
gründeter Anlass» können 
auch wirtschaftliche Grün-
de gelten, soweit kein Zu-
sammenhang mit der Tä-
tigkeit als Arbeitnehmer-
vertreter besteht. Es ist 
nicht notwendig, dass der 
Arbeitgeber zunächst an-
dere Mitarbeiter entlässt, 
bevor es einen Arbeitneh-
mervertreter trifft (BGE 

133 III 512). 

 
4. Konflikt der Ange-
stellten mit der Vorge-
setzten  

Eine Pflegefachfrau warf 
der Leiterin des Pflege-
zentrums sowohl fachliche 
als auch charakterliche In-
kompetenz vor und erklär-
te, sie werde sich nach ei-
ner neuen Stelle umsehen. 
Die darauf erfolgte Kündi-
gung während der Probe-
zeit erachtete das Bundes-
gericht nicht als miss-
bräuchlich. Es sei legitim, 
zu kündigen, wenn bereits 
während der Probezeit 
Konflikte mit dem übrigen 
Personal erkennbar wür-
den (BGE 4A_432/ 2009 

vom 10.11.2009). 

5. Schlechte Leistungen 
 
Einem 63-jährigen Kader-
mitarbeiter wurde nach 25 
Dienstjahren gekündigt. 
Grund für die Entlassung 
waren schlechte Leistun-
gen, ungenügende Ar-
beitszeiten und übermäs-
siger Alkoholkonsum in 
der Mittagspause. Das 
Bundesgericht entschied, 
dass unter solchen Um-
ständen auch einem lang-
jährigen Mitarbeiter kurz 
vor der Pensionierung ge-
kündigt werden dürfe 
(BGE 4A_60/2009 vom 

3.4.2009) ���� 



Online-Medien 
sind für Inhalte 
Dritter verant-
wortlich 

Das Bundesgericht hat 
entschieden, dass ein Me-
dienanbieter, der Dritten 
auf seiner Website die Ein-
richtung von Blogs ermög-
licht, für deren Inhalte 
mitverantwortlich ist. 

Konkret ging es um eine 
Genfer Zeitung, die auf ih-
rer Website den Lesern die 
Möglichkeit zur Führung 
von persönlichen Blogs 
anbietet. Einer dieser 
Blogs gehörte einem Gen-
fer Politiker, der in einem 
seiner Beiträge einen 
ehemaligen Direktor der 
Genfer Kantonalbank in 
einer die Persönlichkeit 
verletzenden Weise ange-
griffen hatte. Der Betrof-
fene leitete in der Folge 
sowohl gegen den Autor 
des Blogs und als auch 
gegen die Zeitung rechtli-
che Schritte ein und ver-
langte, den betreffenden 
Beitrag aus dem Blog zu 
löschen. Das kantonale 
Gericht gab der Klage statt 
und hat den Autor und die 
Zeitung zur Entfernung 
des Blog-Beitrags und zur 
Tragung der Verfahrens-
kosten verurteilt. 

Diesen Entscheid focht die 
Zeitung beim Bundesge-
richt an, jedoch ohne Er-
folg. Das Gericht verwies 
darauf, dass nach schwei-
zerischem Recht jeder, 
welcher an einer Persön-
lichkeitsverletzung mit-
wirkt, hierfür rechtlich be-
langt werden kann - und 
nicht nur der Autor. Der 
Betrieb der Website durch 
die Zeitung wurde vom 
Gericht als ein relevanter 

Beitrag zur Persönlich-
keitsverletzung gewertet. 

 
 

 

 
 
Generiert die 
Vermietung von 
Coiffeurstühlen 
ein MWST-Risiko? 
 
Bei Stuhlvermietungen 
von Coiffeuren stellt sich 
stets die Frage, ob von ei-
nem Mietverhältnis oder 
von einem „Anstellungs“-
Verhältnis auszugehen ist. 
Im Zweifelsfall rechnet die 
ESTV sämtliche Coiffeur-
umsätze (d.h. auch jene 
des Stuhlmieters) mehr-
wertsteuerlich dem Ver-
mieter zu. Ihre Kriterien 
zur Stuhlmiete bei Coiffeu-
ren hat die ESTV im März 
1999 in einem Brief an 
den Schweizerischen Coif-
feurmeister-Verband 
kommuniziert. Im Sommer 
2012 wurde diese Praxis 
durch ein Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichtes 
bestätigt. Die Vermietung 
von Coiffeurstühlen ist 
mehrwert-steuerlich somit 
nach wie vor riskant.  
(coiffureSUISSE, Verband 
Schweizer Coiffeurgeschäf-
te) 
 
 

Ist es für die 
MWST schädlich, 
vor Baubeginn ei-
nen Werkvertrag 
abzuschliessen? 
 
 
Eine von der Mehr-
wertsteuer ausgenomme-
ne Immobilienlieferung 
liegt vor, wenn ein Grund-
stück verkauft wird, auf 
dem der Veräusserer einen 
Neu- oder Umbau reali-
siert, worüber er aber mit 
den Käufern vor Baube-
ginn weder einen Werk-
vertrag (Art. 363 OR), 
noch ein öffentlich beur-
kundeter Vor- oder Kauf-
vertrag (Art. 216 Abs. 1 
und 2 OR) abgeschlossen 
hat. Vorverträge mit Re-
servierungszahlungen än-
dern nichts an dieser Qua-
lifikation, sofern sie nicht 
öffentlich beurkundet wur-
den. 

Für die MWST-Ausnahme 
ist es somit schädlich, vor 
Baubeginn mit den Käu-
fern Werkverträge abzu-
schliessen, selbst wenn 
diese nicht öffentlich beur-
kundet werden. 

 
 
Blick ins Ausland: 
Kroatien ist seit 
dem 1. Juli 2013 
EU-Mitglied 
 
Mit dem Beitritt Kroatiens 
zur Europäischen Union 
trat am 1. Juli 2013 das 
neue, an das EU-Recht 
angepasste Mehrwertsteu-
ergesetz in Kraft.  
 
Der Normalsatz beträgt 
weiterhin 25%. Lieferun-
gen, bei denen die Waren-
bewegung in Kroatien be-
ginnt oder endet, müssen 



mehrwertsteuerlich neu 
beurteilt werden, ebenso 
Dienstleistungen mit An-
knüpfungspunkt in Kroa-
tien.  
Unternehmen, die Wa-
renlieferungen aus der üb-
rigen EU mit Lieferort Kro-
atien tätigen und bereits 
über eine EU-MWST-
Registrierung verfügen, 
können unter bestimmten 
Voraussetzungen von der 
Dreiecksvereinfachung 
profitieren.  
Ist eine MWST-
Registrierung in Kroatien 
unumgänglich, benötigen 
Schweizer Unternehmen 
dazu einen kroatischen 
Fiskalvertreter. 
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